
SATZUNG DER A.S. CRÉATION TAPETEN AG
(Fassung vom 14.05.2003)
)



I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1 Firma und Sitz

(1) Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft unter der Firma

A. S. Création Tapeten AG.

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 51645 Gummersbach.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens sind die Produktion von und
der  Handel  mit  Tapeten  und  anderen  Raumausstat-
tungsartikeln aller Art nebst Zubehör sowie die Produktion von
und  der  Handel  mit  Hilfsstoffen  und  Zubehörteilen für  die
Tapetenindustrie und verwandte Branchen im In- und Ausland.

(2) Die  Gesellschaft  kann  alle  Geschäfte  betreiben,  die  dem
Unternehmensgegenstand  unmittelbar  oder  mittelbar  zu
dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen er-
richten, Tochtergesellschaften gründen oder gleichartige oder
ähnliche Unternehmen erwerben oder sich an ihnen beteiligen.

§ 3 Geschäftsjahr, Dauer, Bekanntmachungen

(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

(3) Die Bekanntmachungen der  Gesellschaft  erfolgen im  Bun-
desanzeiger.

II. GRUNDKAPITAL UND AKTIEN

§ 4 Höhe und Einteilung des Grundkapitals

(1) Das  Grundkapital  der  Gesellschaft  beträgt  EURO
9.000.000,00  (in  Worten:  EURO  Neun  Millionen).  Das
Grundkapital ist eingeteilt in 3.000.000,00 Stammaktien in der
Form von Stückaktien.

(2) Die Aktien lauten auf den Inhaber.

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31. Mai
2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals
um bis zu insgesamt EURO 4.500.000,00 zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital).

a) Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

- das Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem Nenn-
betrag von insgesamt  Euro 900.000,00 ausschlie-
ßen, um die neuen Aktien zu einem Betrag auszu-
geben, der den Börsenpreis nicht wesentlich unter-
schreitet;  nicht  wesentlich ist  eine Unterschreitung
des  durchschnittlichen  Schlusskurses  an  der
Frankfurter  Wertpapierbörse  an  den  letzten  zehn
Börsentagen um bis zu 5 %,

- das Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem Nenn-
betrag von insgesamt  Euro 150.000,00 ausschlie-
ßen, um Belegschaftsaktien auszugeben,

- das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zwecke des Er-
werbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an
Unternehmen ausschließen, wenn der Erwerb oder
die Beteiligung im wohlverstandenen Interesse der
Gesellschaft  liegt  und  gegen  die  Ausgabe  von
Aktien vorgenommen werden soll.

Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigun-
gen keinen Gebrauch macht,  kann das Bezugsrecht der
Aktionäre nur für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden.

b) Der Vorstand ist  ferner ermächtigt,  mit  Zustimmung des
Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhö-
hung und ihrer Durchführung festzulegen.

c) Wird das Grundkapital nach Maßgabe dieses Absatzes er-
höht, so  gilt  für  die  entsprechende Änderung der Sat-
zung 

§ 21.

(4) Das Grundkapital ist um bis zu EURO 720.000,00, eingeteilt in
bis zu 240.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung wird
nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Wandelschuld-
verschreibungen, zu deren Ausgabe bis zum 8. Mai 2003 der
Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom 8. Mai
1998  ermächtigt  wurde,  von  dem  Wandlungsrecht  dieser
Schuldverschreibung Gebrauch  machen.  Die  neuen  Aktien
sind jeweils ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie
nach Ausübung des Wandlungsrechtes ausgegeben werden,
gewinnberechtigt.  Der  Vorstand  ist  ermächtigt,  mit
Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. Der
Aufsichtrat ist ermächtigt, die Fassung des § 4 der Satzung
nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des
bedingten Kapitals und, falls das bedingte Kapital bis zum 8.
Mai 2003 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein
sollte, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.

§ 5 Aktienurkunden

(1) Die Form der Aktienurkunden bestimmt der Vorstand mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats.

(2) Über mehrere Aktien kann eine Urkunde ausgestellt werden
(Sammelurkunde). 

(3) Der Anspruch der Aktionäre auf Einzelverbriefung ihrer Aktien
ist ausgeschlossen.

III. DER VORSTAND

§ 6 Zusammensetzung und Amtsdauer

(1) Der Vorstand soll aus mindestens zwei Personen bestehen.
Im übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder
des Vorstands. Der Aufsichtsrat  kann ein  Mitglied des Vor-
stands zum Vorstandsvorsitzenden ernennen.

(2) Der  Aufsichtsrat  bestellt  die  Mitglieder  des  Vorstands  auf
höchstens fünf Jahre. Eine wiederholte Bestellung ist zulässig.
Es  können  stellvertretende  Vorstandsmitglieder  bestellt
werden.

§ 7 Vertretung der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft  wird gerichtlich und außergerichtlich, wenn
nur  ein  Vorstandsmitglied vorhanden  ist,  durch dieses  ver-
treten; sind zwei oder mehr Vorstandsmitglieder vorhanden,
so wird sie durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich
oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen  vertreten.  Stellvertretende  Vorstandsmitglieder
stehen  hinsichtlich  der  Vertretungsmacht  ordentlichen  Vor-
standsmitgliedern gleich.

(2) Sind zwei oder mehr Vorstandsmitglieder vorhanden, kann der
Aufsichtsrat einem oder mehreren Mitgliedern des Vorstands
die Befugnis zur Einzelvertretung erteilen.



(3) Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB in den durch § 112 AktG gezogenen
Grenzen befreien.

§ 8 Zustimmungspflichtige Geschäfte

(1) Der Aufsichtsrat bestimmt  in  der Geschäftsordnung für den
Vorstand die Geschäfte, die der Vorstand nur mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vornehmen darf.

(2) Der Aufsichtsrat kann weitere Geschäfte von seiner Zustim-
mung abhängig machen. Er kann widerruflich die Zustimmung
zu einem bestimmten  Kreis  oder  einer bestimmten Art  von
Geschäften allgemein im voraus erteilen.

IV. DER AUFSICHTSRAT

§ 9 Zusammensetzung und Amtsdauer

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Vier Mitglieder
werden nach den Vorschriften des  Aktiengesetzes von der
Hauptversammlung, zwei Mitglieder nach den Vorschriften des
Betriebsverfassungsgesetzes 1952  von  den  Arbeitnehmern
gewählt.

(2) Die Wahl erfolgt für den Aufsichtsrat, der erstmals nach der
formwechselnden Umwandlung der Gesellschaft  in eine Ak-
tiengesellschaft zu bestellen ist,  für die Zeit bis zur Beendi-
gung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
zweite Geschäftsjahr  nach  Beginn der  Amtszeit  beschließt.
Alle weiteren Wahlen erfolgen für die Zeit bis zur Beendigung
der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte
Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit  beschließt.  Hierbei
wird das Geschäftjahr, in dem die Wahl erfolgt, jeweils nicht
mitgerechnet.  Eine  Wiederwahl  ist  möglich.  Scheidet  ein
Aufsichtsratsmitglied  während  seiner  Amtsdauer  aus,  so
erfolgt  die  Wahl  eines  Nachfolgers  nur  für  den  Rest  der
Amtszeit des Ausgeschiedenen.

(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt  unter Einhaltung
einer Frist  von vier  Wochen niederlegen.  Die Niederlegung
muss  durch  schriftliche  Erklärung  gegenüber  dem  Vorsit-
zenden  des  Aufsichtsrates  oder  gegenüber dem  Vorstand
erfolgen.  Das  Recht  zur  fristlosen  Amtsniederlegung  aus
wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.

§ 10 Vorsitz, stellvertretender Vorsitz, Geschäftsordnung

(1) Der Aufsichtsrat wählt in einer Sitzung, die im Anschluss an
die  Hauptversammlung  stattfindet,  auf  der  die  Aufsichts-
ratsmitglieder der Anteilseigner neu gewählt worden sind, und
in der das von der Hauptversammlung gewählte, an Jahren
älteste Mitglied den Vorsitz übernimmt, aus seiner Mitte einen
Vorsitzenden und einen Stellvertreter des Vorsitzenden. Einer
besonderen Einladung zu dieser Aufsichtsratssitzung bedarf
es nicht. Die Wahl erfolgt für die Dauer der Zugehörigkeit der
Gewählten zum Aufsichtsrat.

(2) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus
dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neu-
wahl für  die restliche Amtszeit  des  Ausgeschiedenen vorzu-
nehmen.

(3) Ist der Vorsitzende an der Ausübung seines Amtes verhindert,
tritt der stellvertretende Vorsitzende an seine Stelle.

(4) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 11 Einberufung des Aufsichtsrates

(1) Der Aufsichtsrat hält mindestens zweimal im Kalenderhalb-
jahr eine Sitzung ab.

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsit-
zenden des Aufsichtsrates unter Einhaltung einer Frist von
14 Tagen einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden
der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sit-
zung nicht  mitgerechnet.  In  dringenden Fällen  kann  der
Vorsitzende diese Frist angemessen verkürzen.

(3) Die  Einberufung  erfolgt  nach  Wahl  des  Vorsitzenden
schriftlich,  per  Telefax,  telefonisch  oder  unter  Nutzung
elektronischer  Medien  (z.B.  E-Mail)  an  eine  von  den
Mitgliedern des Aufsichtsrates zuletzt mitgeteilte Adresse.
Mit der Einberufung sind Ort und Zeit der Sitzung sowie die
Tagesordnung  mitzuteilen.  Der  Vorsitzende  kann  in
begründeten  Fällen  gestatten,  dass  die
Aufsichtsratsmitglieder  berechtigt  sind,  anders  als  durch
persönliches  Erscheinen  (z.B.  durch  telefonische
Zuschaltung  oder  durch  Videoübertragung)  an  einer
Sitzung teilzunehmen. 

(4) Ist eine Tagesordnung oder ein einzelner Tagesordnungs-
punkt nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, darf hier-
über nur beschlossen werden, wenn kein Aufsichtsratsmit-
glied widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist
in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer
vom Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen Frist
der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme
schriftlich  abzugeben. Der  Beschluss  wird  erst  wirksam,
wenn die abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der
Frist nicht widersprochen oder wenn sie zugestimmt haben.

§ 12 Beschlussfassung des Aufsichtsrates

(1) Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sit-
zungen gefasst. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom
Vorsitzenden geleitet.

(2) Außerhalb von Sitzungen kann der Vorsitzende des Aufsichts-
rats festlegen, dass Beschlussfassungen schriftlich, per Tele-
fax,  telefonisch  oder  unter  Nutzung  elektronischer  Medien
(z.B.  E-Mail)  erfolgen.  Ein  Widerspruchtsrecht  gegen  die
festgelegte  Form  der  Beschlussfassung  steht  den
Aufsichtsratsmitgliedern  nicht  zu.  Außerhalb von  Sitzungen
gefasste  Beschlüsse  werden  vom  Vorsitzenden  schriftlich
festgestellt  und allen Mitgliedern zugeleitet.  Für  Beschlüsse
außerhalb von Sitzungen gelten die Bestimmungen der Ab-
sätze 3 bis 7 entsprechend.

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder
zu  einer  Aufsichtsratssitzung  eingeladen  oder  zur
Stimmabgabe aufgefordert  sind und mindestens zwei Drittel
der Mitglieder, aus denen der Aufsichtsrat satzungsgemäß zu
bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnehmen.

(4) Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an Abstimmungen
des Aufsichtsrats dadurch teilnehmen, dass sie durch andere
Aufsichtsratsmitglieder schriftliche Stimmabgaben überreichen
lassen.  Als  schriftliche  Stimmabgabe  gilt  auch  eine  durch
Telefax  oder  mittels  elektronischer  Medien  (z.B.  E-Mail)
übermittelte Stimmabgabe.

(5) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit das Gesetz nicht
zwingend etwas anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen  gefasst.  Dabei  gilt  Stimmenthaltung
nicht  als  Stimmabgabe.  Bei  Stimmengleichheit  gibt  die
Stimme  des  Vorsitzenden  den  Ausschlag.  Nimmt  der
Vorsitzende des Aufsichtsrates an der Abstimmung nicht teil,
so gibt die Stimme seines Stellvertreters den Ausschlag.

(6) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates
sind Niederschriften anzufertigen, die vom Vorsitzenden der
Sitzung oder bei Abstimmungen außerhalb von Sitzungen vom
Leiter der Abstimmung zu unterzeichnen und den Aufsichts-
ratsmitgliedern zuzuleiten sind.

(7) Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats
die  zur  Durchführung der  Beschlüsse des Aufsichtsrats  er-
forderlichen Willenserklärungen abzugeben.



§ 13 Ausschüsse

Der  Aufsichtsrat  kann  aus  seiner  Mitte  Ausschüsse  bilden  und
ihnen, soweit gesetzlich zulässig, auch Entscheidungsbefugnisse
übertragen. Falls der Aufsichtsrat keine abweichenden Bestimmun-
gen trifft,  gelten für das Verfahren in den Ausschüssen die Rege-
lungen des § 12 dieser Satzung sowie die Geschäftsordnung des
Aufsichtsrates entsprechend.

§ 14 Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten außer dem Ersatz
ihrer  Auslagen für  jedes  volle  Geschäftsjahr  ihrer  Zugehö-
rigkeit  zum Aufsichtsrat  eine feste  Vergütung in  Höhe von
EURO 5.100,00, zahlbar mit  Ablauf der Hauptversammlung,
die  über  die  Entlastung  für  das  vorausgegangene  Ge-
schäftsjahr  beschließt,  es  sei  denn, die  Hauptversammlung
beschließt etwas anderes.

(2) Der Vorsitzende erhält den doppelten, der Stellvertreter den
eineinhalbfachen Betrag. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Auf-
sichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahres angehört
haben, erhalten die Vergütung pro rata temporis entsprechend
der Dauer ihrer Aufsichtsratszugehörigkeit.

(3) Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied die auf
seine Vergütung und Auslagen zu entrichtende Umsatzsteuer.

V. DIE HAUPTVERSAMMLUNG

§ 15 Ort und Einberufung der Hauptversammlung

(1) Die Hauptversammlung findet statt am Sitz der Gesellschaft
oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse.

(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den
gesetzlich  vorgeschriebenen Fällen  durch  den  Aufsichtsrat
einberufen.

(3) Die Einberufung muss mindestens einen Monat vor dem
letzten Hinterlegungstag (§ 16 Absatz 1) unter Mitteilung
der  Tagesordnung  im  Bundesanzeiger bekannt  gemacht
werden, dabei sind der Tag der Bekanntmachung und der
letzte Hinterlegungstag nicht mitzurechnen.

(4) Die Hauptversammlung, die über die Entlastung von Vor-
stand  und  Aufsichtsrat,  die  Gewinnverwendung und  -
soweit  erforderlich  -  über  die  Feststellung  des
Jahresabschlusses  beschließt  (ordentliche
Hauptversammlung),  findet  innerhalb  der  ersten  acht
Monate eines jeden Geschäftsjahres statt.

(5) Die Hauptversammlung darf  in  Ton und Bild  übertragen
werden, soweit dies rechtlich zulässig ist. Das zur Übertra-
gung benutzte Medium, der Umfang der Übertragung und
der mögliche Empfängerkreis werden vom Vorstand mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats festgelegt.

§ 16 Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht

(1) Zur  Teilnahme an  der  Hauptversammlung und zur  Aus-
übung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre be-
rechtigt, die ihre Aktien spätestens am siebten Tage vor der
Versammlung bei der Gesellschaftskasse, bei einem deut-
schen  Notar,  bei  einer  Wertpapiersammelbank  oder  bei
den  sonst  in  der  Einberufung  bezeichneten  Stellen
hinterlegen und bis zu Beendigung der Hauptversammlung
dort belassen. Die Hinterlegung gilt auch dann als bei einer
der  benannten  Stellen  bewirkt,  wenn  Aktien  mit
Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einem
Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung 

im Sperrdepot gehalten werden. 

(2) Fällt  der  letzte  Tag  der  Hinterlegungsfrist  auf  einen
Sonntag,  Sonnabend  oder  einen  am  Hinterlegungsort
staatlich  anerkannten  allgemeinen  Feiertag,  so  hat  die
Hinterlegung  spätestens  am  vorherigen  Werktag  zu
erfolgen.

(3) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt wer-
den. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsver-
einigung bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich zu
erteilen. An einen von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter, der die Stimmrechte nach Weisung des be-
vollmächtigten Aktionärs ausübt, kann die Vollmacht auch
per Telefax oder auf einem von der Gesellschaft näher zu
bestimmenden  elektronischen  Weg  erteilt  werden,  wenn
der  Vorstand  dies  vorsieht  und  die  Einzelheiten  der
Vollmachtserteilung  zusammen  mit  der  Einberufung  der
Hauptversammlung bekannt gemacht werden.

§ 2 Vorsitz in der Hauptversammlung

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende
des Aufsichtsrates, im Falle seiner Verhinderung sein Stellver-
treter und, falls auch dieser verhindert ist, ein anderes durch
den  Aufsichtsrat  zu  bestimmendes  Aufsichtsratsmitglied.
Übernimmt  kein     Aufsichtsratsmitglied     den    Vorsitz,
wird    der    Ver-

sammlungsleiter durch den Aufsichtsrat bestimmt.

(2) Der Vorsitzende leitet  die Verhandlungen und bestimmt  die
Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung erlegt
werden, sowie die Form und Art der Abstimmung.

§ 18 Beschlussfassung in der Hauptversammlung

(1) Jede  Stückaktie  gewährt  in  der  Hauptversammlung  eine
Stimme.

(2) Für  die  Beschlüsse  der  Hauptversammlung genügt,  soweit
nicht  das  Gesetz  zwingend etwas anderes vorschreibt,  als
Stimmenmehrheit  die  einfache  Mehrheit  der  abgegebenen
Stimmen und als Kapitalmehrheit die einfache Mehrheit des
bei  der  Beschlussfassung  vertretenen  Grundkapitals.
Stimmenthaltungen werden jeweils nicht mitgezählt.

(3) Wird bei Wahlen durch die Hauptversammlung die notwendige
Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet ein zwei-
ter  Wahlgang  unter  denjenigen Personen  statt,  denen  im
ersten  Wahlgang  die  beiden  höchsten  Stimmenzahlen
zugefallen sind.

VI. RECHNUNGSLEGUNG UND GEWINNVERWENDUNG

§ 19 Jahresabschluss

(1) Der  Vorstand  hat  in  den  ersten  drei  Monaten  des  Ge-
schäftsjahres  für  das  vergangene  Geschäftsjahr  den  Jah-
resabschluss  (Bilanz  nebst  Gewinn-  und  Verlustrechnung
sowie  Anhang)  und  den  Lagebericht  sowie  den
Konzernabschluss und  den  Konzernlagebericht aufzustellen
und  dem  Abschlussprüfer  vorzulegen.  Unverzüglich  nach
Eingang der Prüfungsberichte des Abschlussprüfers hat der
Vorstand  den  Jahresabschluss  und  den  Lagebericht,  den
Konzernabschluss  und  den  Konzernlagebericht  sowie  die
Prüfungsberichte des Abschlussprüfers dem Aufsichtsrat mit
einem  Vorschlag  über  die  Verwendung des  Bilanzgewinns
vorzulegen.

(2) Der  Aufsichtsrat  hat  die  ihm  nach  Absatz  1  übermittelten
Vorlagen zu prüfen und über das Ergebnis schriftlich an die
Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht inner-
halb eines Monats,  nachdem ihm die Vorlagen zugegangen
sind,  dem Vorstand zuzuleiten. Billigt  der Aufsichtsrat  nach
Prüfung den Jahresabschluss, ist dieser festgestellt.



(3) Unverzüglich nach Eingang des Berichts  des Aufsichtsrates
hat  der  Vorstand die  ordentliche Hauptversammlung einzu-
berufen. 

§ 20 Gewinnverwendung

(1) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des
sich aus dem festgestellten Jahresabschluss ergebenden Bi-
lanzgewinns.  Die  Hauptversammlung  kann  neben  einer
Barausschüttung oder statt einer Barausschüttung auch eine
Sachausschüttung beschließen.

(2) In  einem  Kapitalerhöhungsbeschluss  kann  die  Gewinnver-
teilung auf neue Aktien abweichend von § 60 Absatz 2 Satz 3
AktG festgesetzt werden.

VII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 21 Satzungsänderungen

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen dieser Satzung, die nur die
Fassung betreffen, zu beschließen.

§ 22 Formwechsel

(1) Die  Gesellschaft  ist  durch  formwechselnde  Umwandlung
der 

A. S. Création Tapetenfabrik GmbH mit Sitz in Gummersbach
entstanden.

(2) Der Aufwand für den Formwechsel in die Rechtsform der Ak-
tiengesellschaft und für die Gründung wird bis zu einer Höhe
von DM 120.000,00 DM von der Gesellschaft getragen.


